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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte mit diesem offenen Brief, anhand von einigen wenigen Beispielen erläutern, warum ich als Mitglied und Sprecherin der Untergruppe Natur und Landschaft, meinen Rücktritt aus dem Projekt „Leitbildprozess Zukunft Grasbrunn“ erklärt habe.


· Bannwald

Eines der Leitbildziele der Untergruppe Natur und Landschaft (die leider durchschnittlich nur aus vier-fünf Personen bestand) ist der Erhalt und Schutz der Bannwälder im Gemeindegebiet. 
Abgesehen davon, dass es mir persönlich für die Zukunft als sehr wichtig erscheint, dieses Ziel aus Umweltschutzgründen zu formulieren, bestätigen auch die Ergebnisse der Bürgerentscheide in 2003 und 2005, die gegen die Bebauung von Teilen eines Bannwaldgebietes initiiert wurden, diese Zielsetzung. Die Bürger hatten sich, beide Male, mehrheitlich für den Erhalt des Waldes ausgesprochen.

Im Bürgerforum 2 wurde in der Untergruppe Siedlung ein Ziel (von einer Person?) formuliert dass als Gewerbegebiet den Technopark 3 fordert (besagtes Gebiet wurde 2010 bereits gerodet). Eine weitere Zielformulierung (lt. Schriftbild von der gleichen Person) auf der Karte darunter lautet: Ausgleichsfläche entlang der Autobahn.

Im Bürgerforum 3 und 4 konnten alle anwesenden Personen im Bürgerhaus die formulierten Ziele der Untergruppen bewerten. Anhand der Dokumentation der Bürgerforen auf der Internetseite der Gemeinde, lässt sich nachvollziehen, wie es letztendlich zu der Umformulierung des Ziels „Bestehende Wald- und Bannwaldflächen erhalten und sichern“, kam.
Die Äußerungen zum Thema Bannwald finden sich vor allem bei den Zielen der Untergruppen Siedlung und Natur und Landschaft. Unklar ist, wie viele Meinungen von Anwesenden zu dem Umformulierungswunsch führten (meiner Meinung nach sehr wenige).
Auch von zwei Teilnehmern an der Koordinierungsgruppe vor dem Bürgerforum 4 wurde eine Aufweichung eines generellen Schutzes angeregt. Die Sprecherin der Gruppe Kultur und Soziales hatte die Forderung nach einer Ablehnung eines generellen Schutzes (dieser ist gesetzlich vorgeschrieben!) und der Bürgermeister, der durch die Zielformulierung die mögliche Planung für ein Gewerbegebiet Technopark 3 beeinträchtigt sieht.

Ergänzend darf ich darauf hinweisen, dass nach einem Gemeinderatsantrag der FWG in 2010, der Bannwald im Anschluss an den Technopark, der am besten geeignete Standort für eine Gewerbegebietsausweisung wäre. In diesem Antrag wird als Ausgleichsfläche ein Streifen entlang der Autobahn vorgeschlagen. 

Ich meine, Ziele im Ortsleitbild sollten dem Gemeinwohl dienen. Ich frage mich, ob im Leitbildprozess Grasbrunn nicht auch Einzel-/Gruppeninteressen an eigennützigen Einzelprojekten ihren Niederschlag finden.

Die generelle Vision zum Erhalt und Schutz unserer bestehenden Naturareale wird für ein einziges mögliches Objekt aufgegeben. 

Die wahrscheinlich endgültige Zielformulierung heißt nun: „Wald- und Bannwaldflächen erhalten und entwickeln z.B. mit Hilfe eines ausgewogenen Gesamtkonzeptes für das Gemeindegebiet“.

Die neue Formulierung zum Bannwald bedeutet für mich ein Aufweichen des Ziels im Ortsleitbildprozess Zukunft Grasbrunn, weil der Bannwald in seinem bisherigen Umfang nicht geschützt wird und weil ein „entwickeln“ auch eine andere Nutzung z.B. als Gewerbegebiet beinhalten kann. 





Bestehender, besonders alter Baumbestand ist für die Natur von immenser Wichtigkeit. Waldflächen beliebig zu verändern, vernichtet Biodiversität. 
2010 war das Jahr der Biodiversität und in der Gemeinde wurde der Erhalt des  Biotops „alter Baum“ (Baumschutzverordnung) von der Mehrzahl der abstimmenden Bürger abgelehnt (auch aufgrund der massiven Kampagne der IGG). 
2011 ist das Jahr des Waldes und im Ortleitbildprozess wird der Wunsch nach dessen vollständigen Erhalt und Schutz nicht befürwortet.

Kann man das Wirken in dieser Gemeinde wirklich als fortschrittlich und vor allem als zukunftsorientiert bezeichnen?


· Ausgleichsflächen
Zur Situierung von Ausgleichsflächen wurde von der Untergruppe Natur und Landschaft lediglich festgelegt, dass diese im Gemeindegebiet auszuweisen sind.
Wie oben erwähnt, wurde in der Untergruppe Siedlung das Ziel um den Satz „entlang der Autobahn“ ergänzt.
Im oben genannten Koordinierungsgespräch hatte ich bereits angesprochen, dass ich mit der neuen Zielformulierung: „Ausgleichsflächen zur Verbesserung der Landschaftsstruktur nutzen z.B. entlang der Autobahn mit Anschluss an die bestehenden Waldflächen“ nicht einverstanden bin. 

Die vorstehende Formulierung erfüllt nicht die Vorgaben im Bundesnaturschutzgesetz.
§ 15 (2) Bundesnaturschutzgesetz
Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 
Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 
Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. 

Eine Ausgleichsfläche, die entlang einer der meist befahrenen Autobahnen in Deutschland angelegt wird, widerspricht dem Gesetzeszweck und bringt für die Natur nahezu keinen Nutzen. Beispiel: Bienen überfliegen keine Autobahn. 


· Umweltamt/ fachlich versierter Umweltreferent für Naturschutzangelegenheiten

Dieser Punkt wurde als Projekt erarbeitet. Er könnte in dem formulierten Ziel: 
„Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Energieeinsparung umsetzen“ mit enthalten sein.

Ich weiß, dass die erarbeiteten Ziele und Projekte nicht sofort oder baldigst umgesetzt werden können. Schon aufgrund fehlender finanzieller Mittel. Aber die erstmalige Schaffung eines Umweltreferates in der Gemeinde mit einer Fachkraft/Fachkräften hat für mich eine Schlüsselfunktion für die Umsetzung aller anderen Ziele und Projekte der Untergruppe Natur und Landschaft.

Nach einem Stimmungsbild in Verwaltung und Gemeinderat scheint eine Verwirklichung dieses Grundlagenprojektes, in dieser Legislaturperiode, bisher nicht gewollt oder machbar.


· Aktuelle Bebauung

Die GRZ und GFZ in den Bebauungsplänen der Gemeinde erlauben eine recht großzügige und sehr dichte Bebauung. Trotzdem werden darüber hinausgehende Anträge auf Überschreitung der Grenzen im Regelfall von der Verwaltung befürwortet und deshalb vom Gemeinderat mehrheitlich genehmigt. 
Dies hat bereits zu enormen Verdichtungen und Flächenversiegelungen geführt und wird es auch weiterhin. 
Zudem werden zu bebauende Grundstücke im Hinblick auf eine möglichst dichte Bebauung in der Art und Weise baureif gemacht, dass das Grundstück nahezu oder sogar vollständig gerodet wird.
Auch schützenswerte  Bäume werden gefällt oder beschädigt, selbst wenn deren Vernichtung vom Gemeinderat nicht genehmigt worden war. Ernsthafte Sanktionen erfolgen in der Regel nicht. 

Heimische Bäume und Sträucher, die für die Entwicklung der Natur im Gemeindegebiet wichtig sind, werden großzügig und bedenkenlos vernichtet. Dafür werden Rasenflächen angelegt oder Zierpflanzen gepflanzt. 
Es gibt jedoch Flora und Fauna, die nicht im Wald oder auf dem Feld leben können, sondern in den Gärten der Siedlungen wie  z.B. Gartenrotschwanz, Haussperling oder Gartenbaumläufer. Es macht keinen Sinn, dass Tiere durch oft ungeeignetes Futter gefüttert  und dadurch krank werden, weil ihnen ihre Lebensgrundlagen entzogen wurden. 

Auch werden die zu Verfügung stehenden Gärten inzwischen so klein, dass es für Kinder nicht mehr interessant ist, in ihnen zu spielen. Dafür werden Ausgleichsflächen im Gemeindegebiet (Untergruppe Siedlung) gefordert. Zu den Anforderungen und Sinn von Ausgleichsflächen verweise ich auf den oben genannten Gesetzestext. 

Die Untergruppe Natur und Landschaft hat den Zielpunkt „Reduktion des Flächenverbrauchs“ im Ortsleitbildkatalog entwickelt.
Es erscheint nicht sinnvoll, im Ortsleitbild ökologische Ziele und Projekte zu formulieren, die aufgrund der aktuellen und realen Bebauung im Gemeindegebiet nie mehr verwirklicht werden können. 




Der Leitbildprozess Zukunft Grasbrunn weist, meines Erachtens, u.a. folgende Defizite auf:

Die Ausarbeitungen basieren auf einer zu kleinen Zahl von Bürgern 
Mangelndes Fachwissen wird nicht durch vielfältige und umfassende fachliche Unterstützung bzw. Information ausgeglichen. Das wäre besonders wichtig, bei Zielvorgaben in den Untergruppen, die sich gegensätzlich darstellen. 

Bürger mit geringerer Durchsetzungskraft oder –willen haben immer wieder den Ortsleitbildprozess verlassen, da sie an dessen Erarbeitung Zweifel hegten (Rückkoppelung von deren Meinung?).  

Der Zeitdruck, in den Arbeitsgruppen im Rahmen der Bürgerforen zu einer gewissenhaften, umfassenden und fundamentalen Erarbeitung der Ziele und Projekte, ist zu groß. Für Diskussionen und Absprachen (auch zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen!!!!!!) ist keine Zeit vorhanden. Zusätzliche Gesprächsrunden (auch hier wäre eine fachlicher Unterstützung wünschenswert) außerhalb der Bürgerforen, waren durch die Mitwirkenden selbst zu initiieren.

Bei den Visionen findet das Gemeinwohlinteresse zu wenig Berücksichtigung. 


Und zu guter Letzt noch eine Anmerkung.
Leider wurde in der Gruppe Kultur und Soziales kein Ziel zur Bewahrung, Erhalt und Ausbau kulturhistorischer Stätten wie Möschenfeld, Sankt Ägidius, Mühlweg, etc. erarbeitet. Für ein Ortleitbild hätte ich das für sehr wichtig gehalten.



Fazit:
Ich schlucke keine Kröten – ich rette sie.

    
Mit freundlichen Grüßen


Doris Dorschner-Walleitner
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